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Abgabe von Kleinmengen gewerblicher Sonderabfälle in 
der Sammelstelle KBA Hard, Beringen 

Merkblatt für das Gewerbe Merkblatt: Dez.05 / AT
Stand: Dezember 05

 
 
Ziel: Einfache Regelung der Abgabe von Kleinmengen von Sonderabfällen gemäss den Vor-

schriften der VeVA und ADR/SDR. 
VeVA: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 (VeVA, SR 814.610), tritt 

in Kraft am 1.1.2006. 
ADR: Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beför-

derung gefährlicher Güter auf der Strasse 
SDR: Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 

29. November 2002 (SDR, SR 741.621) 
 
 
 
Mengenbeschränkung: max. 200 kg, nur Kleingebinde mit max. 50 Liter Inhalt 
 
Die Abgabe ist beschränkt auf maximal 200 kg Sonderabfälle pro Abgabe. Falls grössere Mengen 
Sonderabfälle zu entsorgen sind, lohnt es sich, diese von einem Sonderabfall-Entsorgungsunterneh-
men abholen zu lassen. Dieses wird auch für die Ausstellung der notwendigen Begleitscheine besorgt 
sein. 
 
 
Begleitscheine nach VeVA 
 
Für die Abgabe von weniger als 50 kg Sonderabfall pro Abfallcode und Abgabe ist kein Begleitschein 
notwendig. 
Mengen über 50 kg Sonderabfall pro Abfallcode und Abgabe sind mit Begleitschein zu transportieren 
und abzugeben. Sammelbegleitscheine (gültig für mehrere Abfallarten) können beim Amt für Le-
bensmittelkontrolle und Umweltschutz (ALU) bezogen werden. 
Achtung: Jeder Begleitschein hat eine eigene Nummer. Kopierte Begleitscheine sind ungültig! 
 
 
Verrechnung der Kosten 
 
Gewerbebetrieben1 werden die Entsorgungskosten vom ALU mit einem Duchschnittspreis pro kg in 
Rechnung gestellt. Minimaler Rechnungsbetrag: Fr. 40.-. 
 
 
Beleg der gesetzeskonformen Entsorgung 
 
Die vom ALU ausgestellte Rechnung gilt als Entsorgungsbeleg. 
 
 
Gefahrgut-Transport nach ADR/SDR 
 
Bei der Abgabe ohne Begleitschein (bis 50 kg pro Abfallkategorie) in der KBA Hard ist keine Kenn-
zeichnung notwendig. 
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1 Privatpersonen können keine Sonderabfälle in der KBA Hard abgeben. Ausnahmen: Hausräumungen infolge 
Todesfall oder Wohnungswechsel. 



Abgaben von Kleinmengen gewerblicher Sonderabfälle in der Sammelstelle KBA 
Hard 

 

 
Bei der Abgabe mit Begleitschein an die Sammelstelle oder an einen Sonderabfall-Entsorgungsbe-
trieb sind folgende Angaben auf der Verpackung vorgeschrieben (Art. 7 VeVA): 

 

• Aufschrift "Sonderabfälle" und "déchets spéciaux" und "rifuti speciali" 
• Abfallcode oder Bezeichnung der Abfälle nach dem Abfallverzeichnis 
• Nummer des Begleitscheins 

 
Beispiele von Sonderabfällen mit ihren entsprechenden Abfallcodes nach VeVA und Klassierung 
nach ADR: 
 
Sonderabfall 
Abfall-Code Bezeichnung  Bezeichnung nach ADR 

20 01 15 Alkalische Lösungen (Laugen) Abfall, UN 1760, ätzender, flüssiger Stoff, n.a.g. 

16 05 06 Chemikalien mit Bezeichnung fest Abfall, UN 3077, Umweltgefährdender Stoff, fest n.a.g. 

16 05 06 Chemikalien mit Bezeichnung flüssig Abfall, UN 3082, Umweltgefährdender Stoff, flüssig n.a.g. 

20 01 17 Fotochemikalien Abfall, UN 1760, ätzender, flüssiger Stoff, n.a.g. 

03 02 05 Holzschutzmittel Abfall, UN 1306, Holzschutzmittel flüssig 

20 01 13 Lösemittel Abfall, UN 1993, entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. 

20 01 27 Lösungsmittelhaltige Farben Abfall, UN 1263,  Farbe 

20 01 19 Pestizide fest  Abfall, UN 2588, Pestizid, fest, giftig n.a.g. 

20 01 19 Pestizide flüssig Abfall, UN 2902, Pestizid, flüssig, giftig n.a.g. 

20 01 21 Quecksilber, Thermometer Abfall, UN 2809, Quecksilber 

20 01 14 Saure Lösungen Abfall, UN 1760, ätzender, flüssiger Stoff, n.a.g. 

16 05 04 Spraydosen mit Pflanzenschutzmitteln Abfall, UN 1950, Druckgaspackungen, giftig 

16 05 04 Spraydosen Farben, Haarsprays, etc. Abfall, UN 1950, Druckgaspackungen, entzündbar 

16 05 98 Unbekannte Stoffe Gefahrgut nicht klassifiziert 

 
 
Wässerige Dispersionsfarben (20 01 27) sowie Altmedikamente (20 01 32) in ihren Verpackungen für 
Konsumenten sind Sonderabfälle, aber kein Gefahrgut und können deshalb in Mengen über 200 kg 
mit Begleitschein, aber ohne Gefahrgutauflagen, transportiert werden. 
 
Bei Gefahrguttransporten unter den Freigrenzen (Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR) ist ein Beförderungs-
papier und ein geprüfter Feuerlöscher (min. 2 kg Pulver) obligatorisch mitzuführen. Der Begleitschein 
gilt als Beförderungspapier; der Sammelbegleitschein hingegen nicht. 
 

Auskünfte: Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz des Kantons Schaffhausen 
Frank Lang Adolf Thalmann 
Telefon: 052 / 632 78 41 Telefon: 052 / 632 76 63 
Telefax: 052 / 624 72 35 Telefax: 052 / 624 72 35 
E-Mail: frank.lang@ktsh.ch  E-Mail: adolf.thalmann@ktsh.ch 

 
Die aktuelle Form dieses Merkblattes finden Sie auf unserer Homepage www.umweltschutz-sh.ch (! 
Abfälle, Entsorgung ! Merkblätter und Formulare). 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 (VeVA, SR 814.610) 
Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 
(ADR) 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29. November 2002 (SDR, 
SR 741.621) 
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http://www.umweltschutz-sh.ch/
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